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Art. 1 § 4 AnsterfKEG
 AnsterfKEG - Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen, Erzieher

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Die in den §§ 1 und 3 angeführten Prüfungen sind durch Zeugnisse öffentlicher oder mit dem

Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen oder staatlicher Prüfungskommissionen, die auf Grund

schulrechtlicher Vorschriften eingerichtet sind, nachzuweisen.

2. (2)Von anderen Staaten als von Staaten, deren Angehörigen Österreich auf Grund von Staatsverträgen im

Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte zu gewähren hat wie Inländern, ausgestellte Zeugnisse

sind als Nachweis gemäß Abs. 1 nur zuzulassen, wenn sie schulbehördlich österreichischen Zeugnissen der

verlangten Art als gleichwertig anerkannt (nostrifiziert) worden sind.

3. (3)Die Landesausführungsgesetze können festlegen, daß von anderen Staaten als von Staaten, deren

Angehörigen Österreich auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration dieselben

Rechte zu gewähren hat wie Inländern, ausgestellte Zeugnisse als inländischen Zeugnissen gleichwertig gelten,

wenn mit diesen Zeugnissen im jeweiligen Ausstellungsland die Voraussetzungen zur Ausübung des

entsprechenden Berufes (§ 1) ohne zusätzliche Voraussetzungen verbunden ist.
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